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Liebe Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer!

Eigentlich hatte ich 
einige „wichtige The-
men“ im Kopf, auf die 
ich in dieser DINE-Aus-
gabe kurz eingehen 
wollte. Die Ereignisse 
der letzten Tage und 
die angeordneten 
Maßnahmen der Re-
gierung zu unserem 
Schutz haben jedoch 
alles andere plötzlich 
bedeutungslos er-
scheinen lassen.

CORONA - COVID 19 

Ein winzig kleiner 
Virus aus China, der 
die Welt und unseren 
Alltag verändert und 
unsere Gesundheit 
bedroht. Seit der Vi-
rus in China entdeckt 
worden ist, hat er sich 
in den letzten Wo-
chen aufgrund unse-
rer Mobilität weltweit 
rasend schnell verbrei-
tet. Seither ist nichts 
mehr so, wie wir es 
bisher gewohnt wa-
ren:

Alle Schigebiete in 
ganz Österreich wur-
den am Sonntag den 
15. März geschlossen 
– Die Tourismusorte 
wurden geräumt - die 
Gemeindewahlen in 
Vorarlberg abgesagt 
– ein Verbot von allen 
Veranstaltungen und 
in weiterer Folge von 
allen Versammlungen 

verhängt - Ausgangs- 
und Verkehrsbe-
schränkungen einge-
führt – die Grenzen zu 
unseren Nachbarstaa-
ten mehr oder weni-
ger gesperrt. 

In Österreich waren 
Mitte März erstmals 
über 1000 Infizierte 
zu verzeichnen. Auch 
wenn bei jeder Grippe 
ebenfalls viele Men-
schen erkranken und 
es alljährlich auch zu 
Todesfälle kommt, 
hat die Bekämpfung 
dieser Epidemie we-
sentlich andere Aus-
wirkungen. Extrem 
gefordert ist unser Ge-
sundheitssystem und 
die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die 
dahinterstehen. 

Die von der Bundes-
regierung und in wei-
terer Folge von den 
Ländern beschlosse-
nen Maßnahmen sind 
absolut notwendig. 
Ich appelliere an je-
den einzelnen, die 
Empfehlungen und 
Anordnungen der 
Verantwortlichen im 
Interesse aller zu be-
achten! Wir können 
damit ein weiteres, ra-
sches Ausbreiten der 
Seuche verhindern. 
Damit schützen wir 
unsere Bevölkerung 
und retten viele Men-
schenleben!
Bleibt möglichst da-
heim, sofern es nicht 
die Arbeit oder sons-
tige wichtige Grün-
de erfordern, und 
beachtet die mitt-
lerweile bekannten 
Vorsichts- und Hygi-
enemaßnahmen. Es 
herrscht derzeit ein 
Betretungsverbot für 
öffentliche Orte und 

es gibt nur wenige 
Gründe das Haus zu 
verlassen:


Berufsarbeit, die nicht 
aufschiebbar ist


Dringend notwendige 
Besorgungen (Lebens-
mittel, Medikamente, 
etc.)


Anderen Menschen zu 
helfen


Bewegung alleine 
oder mit Mitbewoh-
nerInnen und mit Ab-
stand zu anderen Per-
sonen

Mit heutigem Stand 
ist zwar große Vor-
sicht geboten, es ist 
aber derzeit kein ge-
nerelles Verbot arbei-
ten zu gehen, gege-
ben. Natürlich muss 
auch in Zeiten wie 
diesen die Versorgung 
der Bevölkerung mit 
allem Notwendigen 
gesichert sein. Gera-
de die hohe Bedeu-
tung der heimischen 
Land- und Forstwirt-
schaft als regionaler 
Lebensmittelprodu-
zent dürfte jetzt wie-
der in einem anderen 
Licht gesehen werden. 
Aber auch viele ande-
re Bereiche sind essen-
tiell. 
Derzeit läuft selbst 
der Grenzverkehr mit 
Pendlern nach Liech-
tenstein und in die 
Schweiz weiter. Es soll 
möglichst verhindert 
werden, dass aus ei-
ner Gesundheitskrise 
eine Wirtschaftskrise 
erwächst und Arbeits-
plätze nachhaltig ge-

fährdet werden. Was 
allerdings spürbar ist, 
ist der extrem redu-
zierte Pendlerverkehr 
innerhalb des Landes. 
Neben Bereichen, die 
völlig zum Erliegen 
gekommen sind, gibt 
es derzeit vermehrt 
Arbeit von zuhause 
aus. Das ist aber leider 
nicht überall möglich. 
Mehr zum Thema „Ar-
beit und Corona“ fin-
det ihr in dieser Aus-
gabe.
Die Sektion Dienst-
nehmer ist weiterhin 
telefonisch und per 
Mail für eure Fragen 
erreichbar. Solche 
gibt es im Zusammen-
hang mit der jetzigen 
Situation zur Genü-
ge. Auch auf unserer 
Homepage versuchen 
wir möglichst aktuelle 
Informationen anzu-
bieten. 
T 05574/400 770 E 
r i chard.s imma@lk-
vbg.at 
Ich wünsche uns allen, 
dass wir von der Covid 
19 Epidemie so gut 
als möglich verschont 
bleiben und hoffe, 
dass wir in wenigen 
Wochen gemeinsam 
feststellen können, 
dass wir auch diese 
Krise gut bewältigt 
haben und schlimme-
re Folgen verhindert 
haben. Ich bin über-
zeugt, dass wir das 
schaffen!
Trotz allem – schöne 
und vor allem gesun-
de Frühlingstage
wünscht Euch allen 

Euer 
Hubert Malin
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Informationen des Bundeskanzleramtes Stand 20.03.2020

Bundesregierung be-
reitet bis zu 38 Milli-
arden Euro Hilfspaket 
vor: 
• 4 Milliarden Euro 
für Soforthilfepaket 
für Kurzarbeit und 
Klein/Mittelunterneh-
men 
• 9 Milliarden Garan-
tien und Haftungen 
um Kredite zu sichern
• 15 Milliarden Euro 
Notfallhilfe für Bran-
chen, die besonders 
hart getroffen wer-
den
• 10 Milliarden Euro 
für Steuerstundungen 
aufgrund Umsatzein-
bußen

Ausgangsbeschrän-
kung für Österreich 
ausgerufen:
Es gibt zurzeit nur vier 
Gründe, das Haus zu 
verlassen:
• um zur Arbeit zu 
gehen, wenn das not-
wendig ist.
o Dort wo möglich, 
sollen die Menschen 
von daheim per Tele-
arbeit arbeiten.
o Bereiche, die die 
Versorgung gewähr-
leisten, sind davon 
ausgenommen.
• dringend notwen-
dige Besorgungen.
o Einkauf von Le-
bensmitteln oder 
Gang zur Apotheke.
• anderen Menschen 
helfen.
o Viele sind der-
zeit auf unsere Hilfe 
angewiesen, da sie 
beispielsweise aus 
g e s u n d h e i t l i c h e n 
Gründen selbst keine 
Lebensmittel einkau-
fen können.
• In besonderen Aus-
nahmefällen gilt: Wer 
im dringenden Fall ins 
Freie möchte, soll das 
alleine machen oder 
mit den Personen, mit 
denen er zusammen-
wohnt.

Restaurants sind voll-
ständig geschlossen:
• Lebensmittelver-
sorgung über Super-
märkte und Lieferser-
vices gewährleistet
• Möglichkeit der 
Lieferung und Ab-
holung von Speisen 
bleibt bestehen

Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen:
• Vorübergehende 
Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen 
an den Binnengren-
zen zu Italien, Liech-
tenstein, Deutschland, 
Ungarn, Slowenien 
und zur Schweiz
• Einreise aus die-
sen Ländern nur noch 
an den deklarierten 
Grenzübergängen 
• Personen haben 
nachzuweisen, dass 
der molekularbiolo-
gische Test auf SARS-
CoV-2 negativ ist (darf 
max. 4 Tage alt sein)
• Personen, die ös-
terreichische Staats-
bürgerschaft besitzen 
oder ihren Haupt- 
oder Nebenwohnsitz 
oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Öster-
reich haben, dürfen 
auch ohne Vorlage 
eines ärztlichen Zeug-
nisses einreisen, wenn 
sie sich unverzüglich 
14 Tage in verpflicht-
ende Heimquarantä-
ne begeben
• Durchreise ohne 
Zwischenstopp ist er-
laubt, sofern die Aus-
reise sichergestellt ist

Veranstaltungen und 
öffentliche Plätze:
• Veranstaltungen 
sind gänzlich unter-
sagt
• Sportplätze sind 
geschlossen
• Parks und Spiel-
plätze bleiben vorerst 
offen

Maßnahmenpaket ge-
gen häusliche Gewalt:
• F r a u e n h e l p l i n e 
wird finanziell und 
personell gestärkt T 
0800 222 555 (24h be-
setzt)
• Online-Beratung 
wird ausgebaut
o Helpchat www.
haltdergewalt.at täg-
lich von 15.00 - 22.00 
Uhr zur Verfügung
o anonyme und ver-
trauliche Hilfestellung 
betroffene Frauen u. 
Mädchen
• strafrechtliche Ver-
folgung der Täter 
bzw. Gefährder bleibt 
weiterhin gesichert

Rehakliniken und Ku-
ranstalten vorüberge-
hend geschlossen:
• Rehabilitationsein-
richtungen und Ku-
ranstalten werden ge-
schlossen
o Patientinnen/Pati-
enten mit akutem Be-
treuungsbedarf wer-
den weiter betreut

Quarantänegebiete in 
Österreich:
• Tirol: alle 279 Ge-
meinden
• Vorarlberg: Arl-
berg-Region mit Lech, 
Warth, Schröcken, 
Stuben, Nenzing
• Kärnten: Heiligen-
blut
• Salzburg: Bad Ga-
stein, Bad Hofgastein, 
Dorfgastein, Hütt-
schlag, Flachau
• Für alle Gemeinden 
unter Quarantäne 
gilt:
o Niemand darf sie 
verlassen oder betre-
ten außer zur Deckung 
der Grundversorgung, 
Daseinsvorsorge, um 
in die Arbeit zu kom-
men

Flugplan für 47.000 
Österreicher/-innen
• Außenministerium 

organisiert derzeit 
größte Rückholaktion 
die es je gab 
• Personen die Mög-
lichkeit haben, selbst 
die Heimreise anzu-
treten, sollen dies tun
• Für alle, die via 
Luftweg einreisen, gilt 
die Pflicht zur 14-tägi-
gen Selbstquarantäne

Zivil- und Grundwehr-
diener sollen länger 
dienen:
• Aktuelle Grund-
wehr- und Zivildiener 
wurden verlängert
• Freiwillige können 
sich außerdem bei 
der Zivildienstagentur 
melden

Schulen und Kinder-
gärten vorüberge-
hend kein Unterricht:
• Lehrbetrieb wei-
testgehend auf Dis-
tance-Learning umge-
stellt
• Wo es möglich ist, 
soll auf private Be-
treuung umgestellt 
werden
• Wo eine Betreuung 
im privaten Bereich 
nicht möglich ist, kön-
nen die Kinder weiter-
hin in die Schule bzw. 
in den Kindergarten 
geschickt werden
• Zentralmatura um 
zwei Wochen auf zu-
mindest 18. Mai ver-
schoben 

Informationen in 11 
Sprachen beim Öster-
reichischen Integrati-
onsfonds (ÖIF):
• Derzeit sind Infos 
verfügbar auf: Ara-
bisch, Bosnisch-Ser-
bisch-Kroatisch, Chi-
nesisch, Dari / Farsi, 
Englisch, Französisch, 
Paschtu, Polnisch, Rus-
sisch, Somali und Tür-
kisch
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„Coronavirus“ im Arbeitsrecht – Antworten auf wichtige Fragen
Autorin: Mag. Katharina Lugmayr, LAK Oberösterreich

„Quarantäne“ – Was 
ist das und muss ich 
mich dem fügen?
Liegt bei einer Person 
ein auf Coronavirus 
(SARS-CoV-2) positiv 
getestetes Ergebnis 
vor, ist diese von der 
örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungs-
behörde für die Dau-
er der Erkrankung 
abzusondern. Ebenso 
können alle Personen, 
welche vor Erkran-
kungsbeginn in direk-
tem Kontakt mit einer 
vorgenannten Person 
gestanden sind, abge-
sondert werden. Die 
Absonderung besteht 
darin, dass die Per-
son in einer Kranken-
anstalt oder in ihrer 
Wohnung unterge-
bracht wird. 
Darüber hinaus kön-
nen krankheits- oder 
ansteckungsverdächti-
ge Personen beobach-
tet und im Einzelfall 
von der jeweils zu-
ständigen Bezirksver-
waltungsbehörde Ver-
kehrsbeschränkungen 
(wie Fernhalten von 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln, Veranstaltun-
gen usw.) verhängt 
werden.
Im Sinne des Gemein-
wohls und Vermei-
dung einer ernsthaf-
ten Gefahr empfiehlt 
sich, vorgenannte 
verordnete Maßnah-
men freiwillig ein-
zuhalten. Erforderli-
chenfalls können die 
Maßnahmen zwangs-
weise durch öffentli-
che Sicherheitsorgane 
durchgesetzt sowie 
Strafen verhängt wer-
den. 

Ich bin Arbeitnehmer 
und befinde mich in 
vorgenannter „Qua-

rantäne“ – bekomme 
ich weiterhin mein 
Entgelt? 
Wurde über einen 
Arbeitnehmer eine 
vorgenannte Abson-
derung verhängt, hat 
dieser gegenüber sei-
nem Arbeitgeber ei-
nen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nach 
dem Epidemiegesetz. 
Der Arbeitgeber be-
kommt anschließend 
die Entgeltfortzah-
lung (inkl. DG-Anteil 
zur gesetzlichen SV) 
rückerstattet. Dies 
gilt ebenso im Fal-
le einer Verkehrsbe-
schränkung – sofern 
der Arbeitnehmer in 
der betreffenden Ort-
schaft wohnhaft oder 
berufstätig ist.  

Ich bin Arbeitnehmer 
– welche Auswirkun-
gen haben die per 
16.03.2020 getroffe-
nen Maßnahmen auf 
mich? 
Diverse Beschrän-
kungen können seit 
16.03.2020 nicht mehr 
nur einzel- bzw. an-
lassfallbezogen (siehe 
vorgenannte Ausfüh-
rungen) vorgesehen 
werden, sondern nun-
mehr auch an einen 
größeren Adressaten-
kreis gerichtet wer-
den. 
Per Verordnung kann 
das Betreten von be-
stimmten Orten öster-
reichweit (zB für alle 
Spielplätze), bundes-
länderspezifisch oder 
für einen politischen 
Bezirk bzw. Teile da-
von untersagt wer-
den. 
Überdies kann nun-
mehr per Verord-
nung des zuständi-
gen Bundesministers 
das Betreten von Be-

triebsstätten oder nur 
bestimmter Betriebs-
stätten zum Zwecke 
des Erwerbes von 
Waren und Dienst-
leistungen untersagt 
werden. Dies wurde 
bereits per Verord-
nung für das Betreten 
des Kundenbereiches 
von Handelsbetrieben 
und Dienstleistungs-
unternehmen, sowie 
Freizeit- und Sport-
betrieben untersagt 
– davon ausgenom-
men sind beispiels-
weise neben dem 
Lebensmittelhandel 
auch der Verkauf von 
Tierfutter, Tierarzt, 
bäuerliche Direkt-
vermarktung, Agrar-
handel einschließlich 
Schlachttierversteige-
rung sowie Garten-
baubetrieb und Lan-
desprodukthandel mit 
Saatgut, Futter und 
Düngemittel. Ist man 
Arbeitnehmer einer 
Betriebstätte, welcher 
das Betreten des Kun-
denbereiches unter-
sagt wurde, wird in 
vielen Fällen der Ar-
beitgeber – aufgrund 
ausbleibender Kun-
den – kein Interesse 
am Aufrechterhalten 
des laufenden Betrie-
bes haben. Stellt der 
Arbeitgeber den ar-
beitswilligen Arbeit-
nehmer für den be-
treffenden Zeitraum 
dienstfrei, hat dieser 
das Entgelt fortzuzah-
len. 
Um einer allfälligen 
K ü n d i g u n g s w e l l e 
entgegenzuwirken 
bestehen nunmehr 
verschiedene Lösungs-
vorschläge:
• Einvernehmli-
che Vereinbarung zwi-
schen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber über 

eine Telearbeit unter 
den gesetzlichen Vor-
aussetzungen oder
• Einvernehmliche 
Ver-
einbarung zwischen 
Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber über Ur-
laubs- und Zeitaus-
gleichverbrauch oder

• Seit 16.03.2020 er-
leichterter Zugang 
zur Kurzarbeit - Da-
bei handelt es sich 
um ein Modell, bei 
welchem mit den Ar-
beitnehmern für ei-
nen bestimmten Zeit-
raum eine verkürzte 
Arbeitszeit vereinbart 
wird. Der Arbeitge-
ber muss nur die tat-
sächliche geleistete 
Arbeitszeit vergüten, 
während der Arbeit-
nehmer das restliche 
– das fast auf die volle 
Arbeitszeit gerechne-
te – Entgelt zwar vor-
erst auch vom Arbeit-
geber erhält, dieser 
jedoch wiederum dies 
vom Arbeitsmarkts-
ervice refundiert be-
kommt.
Festgehalten wird, 
dass dies nur gilt, 
wenn der Arbeitneh-
mer nicht per Bescheid 
– wie in den ersten 
beiden oben ange-
führten Fällen – unter 
Quarantäne gestellt 
wurde. Befindet sich 
der Arbeitnehmer in 
einer obengenannten 
Quarantäne, dann hat 
dieser jedenfalls einen 
Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung nach dem 
Epidemiegesetz, wel-
cher dem Arbeitgeber 
refundiert wird.

Ich bin Arbeitnehmer, 
befinde mich in unver-
schuldeter „Quarantä-
ne“ – kann mich mein 
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Arbeitgeber entlassen 
oder kündigen?
Eine fristlose Entlas-
sung ist nicht zuläs-
sig.  Eine Kündigung 
ist unter den gesetz-
lichen Voraussetzun-
gen möglich.

Ich bin Arbeitnehmer 
und auf Urlaub im 
Ausland und werde 
dort unter „Quarantä-
ne“ gestellt – bekom-
me ich weiterhin mein 
Entgelt? 
Die „Quarantäne“ ist 
umgehend dem Ar-
beitgeber mitzuteilen. 
Für die Verhängung 
der „Quarantäne“ 
gelten die nationalen 
Bestimmungen des 
Urlaubslandes. Eine 
Entgeltfortzahlung 
nach den Bestimmun-
gen des Epidemie-
gesetzes greift da-
her nicht. Wurde die 
„Quarantäne“ vom 

Die Landarbeiterkammer Niederösterreich hat für 
Sie alle wichtigen Fragen zum Corona-Kurzarbeits-
modell beantwortet. Auf unserer Homepage www.
landarbeiterkammer.at/vorarlberg finden Sie auch 
Mustervereinbarungen zum Download und eine 
Handlungsanleitung.

Das bisherige Modell der Kurzarbeit wurde ange-
sichts der derzeitigen Ausnahmesituation überar-
beitet und im Zuge des COVID-19 Gesetzes, welches 
am 15.3.2020 im Parlament beschlossen wurde, 
umgesetzt. Das Ziel des neuen Modells wird sein, 
möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Welche 
wichtigen Schritte hierbei zu beachten sind, ver-
suchen wir im Folgenden überblicksmäßig darzu-
stellen.

Was ist das neue „Corona Kurzarbeitsmodell“?
Das Kurzarbeitsmodell basiert auf einer sozial-
partnerschaftlich erstellten Mustervereinbarung 
über die Einführung von Kurzarbeit. Besteht ein 
Betriebsrat, erfolgt der Abschluss als Betriebsver-
einbarung, ansonsten durch schriftliche Einzelver-
einbarung. Es soll ausschließlich die Musterverein-
barung verwendet werden. Diese sieht vor, das vor 
bzw. zu Beginn der Kurzarbeit zuerst Zeitausgleich-
guthaben und noch offener Urlaub aus Vorjahren 

Arbeitnehmer unver-
schuldet verursacht, 
hat er einen Entgel-
tanspruch bis zu ei-
ner Woche. Im Krank-
heitsfall gelten die 
längeren gesetzlichen 
Entgeltfortzahlungs-
zeiträume. Bei einer 
wissentlichen Reise in 
ein Risikogebiet (sie-
he Reisewarnung des 
Außenministeriums) 
begibt sich der Arbeit-
nehmer in Gefahr des 
Verlustes seines Ent-
geltanspruches. 

Ich bin Arbeitnehmer 
und die Schule mei-
ner schulpflichtigen 
Kinder ist geschlossen 
– wer übernimmt die 
Betreuung?
Benötigt das schul-
pflichtige Kind eine 
Betreuung und ist der 
Arbeitnehmer auf-
grund seiner Betreu-
ungspflicht am Dienst 

verhindert, so hat er 
Anspruch auf Fort-
zahlung des Entgel-
tes – in der Regel bis 
zu einer Woche. Sind 
beide Elternteile Ar-
beitnehmer, können 
sie diesen Dienstver-
hinderungsgrund – 
aber jeweils getrennt 
voneinander – in An-
spruch nehmen.  Darü-
ber hinaus besteht die 
Möglichkeit mit dem 
Arbeitgeber einen Ur-
laubs- oder Zeitaus-
gleichsverbrauch zu 
vereinbaren. Unge-
klärt ist, ob die in den 
Schulen eingerichte-
te Notbetreuung von 
den Arbeitnehmern 
in Anspruch zu neh-
men ist und dies dazu 
führen könnte, dass 
kein Dienstverhinde-
rungsgrund vorliegt. 
Großeltern sollten 
aufgrund der Anste-

zu verbrauchen ist. Danach erhalten die Arbeit-
nehmer ein nur geringfügig reduziertes existenz-
sicherndes laufendes Entgelt sowie eine befristete 
Jobgarantie, der Arbeitgeber dafür einen fast voll-
ständigen Ersatz der Kosten durch das AMS. 
Im Anschluss an die Kurzarbeit folgt seitens des Ar-
beitgebers eine Behaltefrist von 1 Monat. 

Wer beantragt Kurzarbeit, wer ist die zuständige 
Behörde?
Der Arbeitgeber muss beim AMS einen Antrag 
(auch online möglich) auf Kurzarbeit stellen. In 
Anbetracht der Notsituation entfällt die Verstän-
digungsfrist von 6 Wochen. Ein schneller Zugang 
zur Kurzarbeit soll hiermit gewährleistet sein, um 
möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern.

Wer schließt eine Vereinbarung zur Kurzarbeit?
In Betrieben mit Betriebsrat vereinbaren Arbeitge-
ber und Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung, in 
jenen ohne Betriebsrat kommt es zu einer Einzel-
vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Beides erfolgt schriftlich und beinhaltet 
sowohl die Dauer und das Ausmaß der Kurzarbeit 
als auch die Begründung, warum es einer solchen 
bedarf.
Im Lichte der Besonderheit dieses Modelles sind 

ckungsgefahr nicht als 
Betreuungsperson he-
rangezogen werden. 
Seit 16.03.2020 kön-
nen Arbeitgeber bei 
einer teilweisen oder 
vollständigen Schlie-
ßung von Einrichtun-
gen, ihrem Arbeit-
nehmer – wenn dieser 
keinen Anspruch auf 
Dienstfreistellung zur 
Betreuung des Kin-
des hat – drei Wochen 
Sonderbetreuungszeit 
(„Sonderurlaub“) zur 
Betreuung des Kindes, 
wenn es unter 14 Jah-
ren und betreuungs-
pflichtig ist, gewäh-
ren. Der Arbeitgeber 
ist in diesem Fall zur 
Entgeltfortzahlung 
verpflichtet, hat je-
doch gegenüber dem 
Bund einen Anspruch 
auf Ersatz von einem 
Drittel.

Corona - Infos & Mustervereinbarungen zur Kurzarbeit
17.03.2020 Landarbeiterkammer Niederösterreich, Recht 



die getroffenen Kurzarbeitsvereinbarungen von 
den jeweiligen Sozialpartnern zu genehmigen. 
Das bedeutet, dass diese Vereinbarungen über das 
AMS den jeweiligen zuständigen Interessenvertre-
tungen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 
vorzulegen und diese binnen 48 Stunden wechsel-
seitig zu unterzeichnen ist.
Der Abschluss von Einzelvereinbarungen wird für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Vorarl-
berg von der Sektion Land- und Forstwirte auf Ar-
beitgeberseite und der Sektion Dienstnehmer auf 
Arbeitnehmerseite getätigt.

Wieviel Entgelt bekomme ich als Arbeitnehmer? 
Es wird ein Teil des Nettoentgelts ersetzt, sog. Net-
toentgeltersatz, welcher sich nach der Einkom-
menshöhe vor der Kurzarbeit bemisst.
Bruttomonatsgehalt-/lohn über EUR 2.685 -> 80% 
Nettoersatz
Bruttomonatsgehalt-/lohn von EUR 2.685 bis EUR 
1.700 -> 85% Nettoersatz
Bruttomonatsgehalt-/lohn bis EUR 1.700 ->
90% Nettoersatz
Beispiel:
Ein Arbeitnehmer erhält ein Bruttoentgelt iHv.
€ 2.000 (netto € 1.500). Die Arbeitszeit wird um 
50% verringert. Während der Kurzarbeit erhält 
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber netto € 1.275 
(= Nettoentgeltgarantie im Ausmaß von 85%), 
brutto in etwa € 1.585. 
Die € 1.585 sind um € 585 mehr als 50% der Ar-
beitszeit (50% von brutto EUR 2.000 = EUR 1.000). 
Dem Arbeitgeber werden vom AMS die Mehrkos-
ten iHv. EUR 585 ersetzt.
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Welche Möglichkeiten der Arbeitszeitreduktion 
gibt es?
Zwischen 10% und 90%, fallweise um 100%, kann 
die Arbeitszeit gemindert werden.

Muss ich auch Zwangsurlaub ohne Kurzarbeit ak-
zeptieren?
Nein! Das Kurzarbeitsmodell sichert Arbeitsplatz 
und Existenz, weshalb der Beitrag der Arbeitneh-
mer in Form einer Zustimmung zum Abbau der 
Zeitguthaben und zum Aufbrauchen alten Urlaubs 
angemessen ist. Ohne dieses Gesamtpaket soll-
ten Arbeitnehmer keine krisenbedingten Ausfälle 
durch ihren Urlaub auffangen, weil ihnen damit 
das klassische Arbeitgeberrisiko aufgelastet wird 
und nachher trotzdem der Job verlorengeht. Wenn 
der Arbeitgeber ohne klare Perspektive für das 
Dienstverhältnis Arbeitnehmer nach Hause schickt/
schicken muss, dann stellt dies mangels anderer 
Vereinbarung eine bezahlte Dienstfreistellung dar.

Kann ich während der Kurzarbeit gekündigt wer-
den?
Während dieser Zeit darf das Dienstverhältnis ohne 
Zustimmung des AMS nicht gekündigt werden.

ACHTUNG! Informieren Sie sich bitte auf unserer 
Homepage über etwaige aktuelle Änderungen 
zum neuen Kurzarbeitsmodell!
www.landarbeiterkammer.at/vorarlberg

Ab 1. Jänner 2020 ha-
ben neu ausgegebene 
oder ausgetauschte 
e-cards ein Lichtbild. 
Dies gilt für Personen, 
die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben. 
Das Lichtbild muss 
die Karteninhaberin/
den Karteninhaber er-
kennbar zeigen, ist in 
schwarz-weiß gehal-
ten und so groß wie 
jenes am Personalaus-
weis.
Die Umstellung auf 
die neue e-card er-
folgt für die meisten 
Versicherten automa-
tisch, ohne etwas da-
für tun zu müssen, da 

die Sozialversicherung 
die Fotos aus beste-
henden Registern zur 
Verfügung gestellt 
bekommt. Ist daher 
ein Foto einer/eines 
Versicherten aus dem 
österreichischen Rei-
sepass, Personalaus-
weis, Scheckkarten-
führerschein oder aus 
dem Fremdenregister 
vorhanden, müssen 
diese Personen kein 
Lichtbild übermitteln. 
Die neue e-card mit 
Lichtbild wird recht-
zeitig, bevor die alte 
abläuft, spätestens 
Ende des Jahres 2023 
ausgetauscht und zu-

geschickt.
Wenn das Lichtbild 
nicht aus den Bestän-
den von Bundes- und 
Landesbehörden ent-
nommen werden 
kann, ist die/der Versi-
cherte verpfl ichtet, ein 
Foto zur verantwort-
lichen Registrierungs-
stelle zu bringen. Dies 
sollte am besten drei 
bis vier Monate vor 
dem Ablaufdatum
auf der Rückseite der 
e-card geschehen. 
Wenn das Ablaufda-
tum versäumt wur-
de, das Ablaufdatum 
nach dem 31. Dezem-
ber 2023 liegt oder 

auf der Rückseite der 
e-card statt eines Da-
tums ***** aufge-
druckt sind, wird die/
der Versicherte beim 
nächsten Kontakt mit 
der Sozialversicherung 
oder beim nächsten 
Arztbesuch über die 
Fotopfl icht informiert. 
Ab dieser Informa-
tion muss innerhalb 
einer Toleranzfrist 
von drei Monaten ein 
Foto registriert wer-
den. Personen, die bis 
31. Dezember 2031 
im Jahr der Ausgabe 
der e-card das 70. Le-
bensjahr vollenden 
oder bereits vollen-

e-card mit Lichtbild



det haben sowie Be-
zieherinnen/Bezieher 
von Pflegegeld ab der 
Stufe 4 sind von dieser 
Verpflichtung befreit, 
können aber dennoch 
freiwillig ein Lichtbild 
zur Verfügung stellen.

Registrierungsstelle 
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für Versicherte OHNE 
österreichische Staats-
bürgerschaft in Vorar-
lberg:

6800 Feldkirch
Bundesamt für Frem-
denwesen und Asyl, 
BFA RD Vorarlberg
6800 Feldkirch, Reichs-
straße 175
MO - FR 11:30 - 15:30 Uhr
T: +43-59133/85 – 7001
 
6900 Bregenz
Bezirkspolizeikom-
mando BPK Bregenz
6900 Bregenz, Bahn-

hofstraße 51
DI 08:00 - 12:00 Uhr
T: +43-59133/85 – 7001

6700 Bludenz
Bezirkspolizeikom-
mando BPK Bludenz
BFA Regionalstelle
6700 Bludenz, Spar-
kassenplatz 2
DO 08:00 - 12:00 Uhr
: +43-59133/85 – 7001
 
Sie können Ihr Foto 
für die e-card zur Re-
gistrierungsstelle mit-
bringen. Bitte beach-
ten Sie:

Sie müssen persönlich 
zur Registrierungsstel-
le kommen und dabei 
folgende Dokumente 
mithaben:
• ein aktuelles Passbild 
(nicht älter als 6 Mo-
nate, entsprechend 
den Passbildkriterien)
• Ihre alte e-card, falls 
Sie eine haben, sonst 
Ihre österreichische 
Sozialversicherungs-
nummer
• Ihr gültiges Reisedo-
kument (im Original!)
Nähere Details unter 
www.chipkarte.at.

Der Termin für die dies-
jährige Ehrungsfeier für 
langjährige Dienstneh-
mer/-innen in der Land- 
und Forstwirtschaft wird 
zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gege-
ben. Dazu ist es zuerst 
notwendig, dass die Ver-
sammlungsbeschränkun-
gen aufgehoben wer-
den.  

Trotzdem möchten wir 
bereits recherchieren, 
welche Dienstnehmerin-
nen und Dienstnehmer 
dafür in Frage kommen. 
Leider haben wir nicht 
von allen Kammermit-
gliedern lückenlose In-
formationen über ihren 
beruflichen Werdegang, 
weshalb wir auch auf 
Meldungen der Betroffe-
nen angewiesen sind. 

Wenn Sie bereits 15, 25, 
35 oder gar 45 Jahre 
Dienstnehmer/-in sind, 
füllen Sie bitte das ne-
benstehende Formular 
aus und senden Sie es an 
uns zurück. Neben einer 
Urkunde erhalten Sie 
auch eine Treueprämie 
und werden mit Beglei-
tung zur Ehrungsfeier 
mit Abendessen im Gast-
hof Mohren in Rankweil 
eingeladen.

Ehrungsfeier der Sektion Dienstnehmer
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Termine und Veranstaltungen (mit Vorbehalt)
Frühjahr 2020

07.04. Melkkurs für Anfänger 
  Dauer: 14.30 – 19.00 Uhr 
  Ort: Bäuerliches Schul- und 
  Bildungszentrum, Hohenems 
  Referent: Christian Winklehner 

18.04. Sensenmähen 
  Dauer: 14. – 17.00 Uhr 
  Ort: Bäuerliches Schul- und 
  Bildungszentrum, Hohenems 
  Referent: Manuel Metzler  

18.04. Vorarlberger Motorsägenführerschein – 
  Modul 3
  Dauer: 09.00 – 17.00 Uhr
  Ort: Agrargemeinschaft Rankweil
  Referent: Ing. Arthur Heel

18.04. Vorarlberger Motorsägenführerschein – 
  Modul 3
  Dauer:  09.00 – 17.00 Uhr
  Ort: Forstbetrieb Amt der Stadt Dornbirn
  Referent: Ing. Andreas Scherer

Den gesamten Bildungskatalog finden Sie unter: www.vbg.lfi.at

25.04. Vorarlberger Motorsägenführerschein – 
  Modul 3
  Dauer: 09.00 – 17.00 Uhr
  Ort: Feldkirch
  Referent: Ing. Elmar Nöckl

07. – 09.05. Frauenkräuter
  (Einführungs- u. Vertiefungskurs)
  Dauer: 09. – 17.00 Uhr 
  Ort: Bäuerliches Schul- und 
  Bildungszentrum, Hohenems 
  Referentin: Heide Fischer  

20.05. Apotheke aus der Natur –
  Salben und Öle selbste herstellen 
  Dauer: 09.00 – 17.00 Uhr
  Ort: Bäuerliches Schul- und 
  Bildungszentrum, Hohenems 
  Referent: Nedoma Gabriela

19.06. Herstellung von Likören 
  Dauer: 19.00 – 21.30 Uhr
  Ort: Bäuerliches Schul- und 
  Bildungszentrum, Hohenems 
  Referent: Dr. Hagmann Klaus
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